
 
 
„Umbruch - Zeiten“   
 

- Grundsteuerreform 2022 und  
- Bodenrichtwerte zum 01.01.2022  
  
 
 
Herbert Schlatt 
Dipl.-Ing., Architekt 
von der IHK München und Oberbayern 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
für Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 

14. 



Zeitplan - historisch  
  
10.04.2018 
Bundesverfassungsgericht erklärt Einheitsbewertung für verfassungswidrig 
 
November 2019 
Grundsteuerreformgesetz mit Öffnungsklausel 
 
10.12.2021 
Verabschiedung Bayerisches Grundsteuergesetz 
 
01.01.2022 
Hauptfeststellungszeitpunkt, Stichtag z. Ermittl. d. Berechnungsgrundlagen 
 
ab April 2022 
Informationsschreiben an Grundbesitzer 

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Hintergrund - 



Zeitplan - Fortsetzung  
  
01.07.2022 bis 31.10.2022 (?) 
Abgabe der Grundsteuererklärung 
 
anschließend 
Feststellung der Bemessungsgrundlage durch die Finanzämter, 
Weitergabe an die Kommunen 
 
ab 01.01.2024 
Festlegung der Hebesätze und Festsetzung der Grundsteuer 
durch die Kommunen 
 
ab 01.01.2025 
Zahlung der neu berechneten Grundsteuer 

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Hintergrund - 



Der bayerische Weg:  
  
Bis 2024 berechnet sich die Grundsteuer noch nach den Einheitswerten, ab 
2025 berechnet sie sich dann nach  
den neuen Berechnungsgrundlagen, den Äquivalenzbeträgen  
oder den Grundsteuerwerten.  
 
In Bayern wird für Grundstücke  
 ein wertunabhängiges Flächenmodell  
umgesetzt.  
 
Damit wird im Gegensatz zum Bundesmodell verhindert, dass die 
Grundsteuer automatisch steigt. 

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Bayern - 



 
Grundstücksfläche 
Fläche des Grund und Bodens, bei Wohnungs- oder Teileigentum  
wird jede Wohnung mit der anteiligen Grundstücksfläche angesetzt. 
 
Gebäudefläche 
Bei Wohnnutzung die Wohnfläche (nach der Wohnflächenverordnung),  
bei einer anderen Nutzung die Nutzfläche. 
 
Äquivalenzzahlen 
Diese sind gesetzlich vorgegeben. 
Grundstücksfläche: 0,04 € je m², Gebäudefläche: 0,50 € je m² 
 
Grundsteuermesszahlen 
Die Grundsteuermesszahlen sind ebenfalls gesetzlich vorgeschrieben.  
Sie betragen für den Grund und Boden 100 %,  
für die Wohnfläche 70 % und die Nutzfläche 100 %.  
Sie werden in bestimmten Fällen (Wohnteil eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft, Denkmalschutz, 
sozialer Wohnungsbau) ermäßigt.  

„Grundsteuerreform 2022“ 
- 4 Faktoren für die Berechnung - 



Beispiel: 
Berechnung 
Grundsteuer B 
(in Bayern):  

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Berechnung - 



Berechnung der Grundsteuer (in Bayern):  

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Berechnung - 



Beispiel:  

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Berechnung - 



Wie kann man die Erklärung abgeben? 
 
Es gibt drei Wege: 
 
- elektronisch über ELSTER - unter www.elster.de 
 
- als graues PDF-Formular ausschließlich zum Ausfüllen am PC  
  mit anschließendem Ausdrucken und Unterschreiben unter       
  www.grundsteuer.bayern.de 
 
- als grünes Papier-Formular zum handschriftlichen Ausfüllen  
  (verfügbar in den Finanzämtern sowie den Verwaltungen der Gemeinden) 

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Grundsteuererklärung - 



  

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Grundsteuererklärung - 



  

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Grundsteuererklärung - 



„Grundsteuerreform 2022“ 
- Grundsteuererklärung - 



Formular 
BayGrSt 1 
Hauptvordruck: 
4 Seiten 
 
Anleitung dazu: 
10 Seiten 

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Grundsteuererklärung BayGrSt 1 - 



Formular 
BayGrSt 2 
Anlage 
Grundstück: 
2 Seiten 
 
Anleitung dazu: 
7 Seiten 

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Grundsteuererklärung BayGrSt 2 - 



Wo finde ich die erforderlichen Angaben? 

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Grundsteuererklärung BayGrSt 2 - 

https://grundsteuer.bayern.de/ 
 
dort dem Link folgen: 
https://atlas.bayern.de/ 
 
 



Wo finde ich die erforderlichen Angaben?    (hier: Wohnhaus) 

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Grundsteuererklärung BayGrSt 2 - 

 
https://atlas.bayern.de/ 
 
 



Wo finde ich die erforderlichen Angaben?    (hier: Garage) 

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Grundsteuererklärung BayGrSt 2 - 

 
https://atlas.bayern.de/ 
 
 



Wo finde ich die erforderlichen Angaben?    (hier: KFZ-Stellplatz) 

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Grundsteuererklärung BayGrSt 2 - 

 
https://atlas.bayern.de/ 
 
 



Wo finde ich die erforderlichen Angaben?    (hier: Anteil am Garagenhof) 

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Grundsteuererklärung BayGrSt 2 - 

 
https://atlas.bayern.de/ 
 
 



 Insgesamt werden 3 Bescheide zugeschickt: 

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Bescheide - 



Der Bescheid über die Grundsteueräquivalenzbeträge und der Bescheid 
über den Grundsteuermessbetrag enthalten lediglich Berechnungs-
grundlagen. Das Finanzamt teilt der Gemeinde den Grundsteuer-
messbetrag als Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer selbständig 
mit. Sie müssen dafür nichts tun. 
 
Sie bekommen dann zweimal Post: 
 
Die ersten beiden Bescheide (Bescheid über die Grundsteueräquivalenz-
beträge sowie Bescheid über den Grundsteuermessbetrag) werden durch 
das Finanzamt verschickt, sobald die Grundsteuererklärung bearbeitet 
wurde (also in 2022 oder 2023). Diese beiden Bescheide kommen 
zusammengefasst in einem Kuvert.  
 
Den dritten Bescheid (Grundsteuerbescheid) verschickt die örtliche 
Gemeinde, sobald sie ihren Hebesatz festgelegt hat (also in 2024). 
Erst im dritten Bescheid steht, wie viel Grundsteuer ab 2025 zu zahlen ist. 

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Bescheide - 



Eigene Berechnung: 
 
Eigentumswohnung 
in München 
 
(Annahme: 
Hebesatz unverändert) 
 
 
 

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Beispiele - 



Eigene Berechnung: 
 
Eigentumswohnung 
im Lkr. München 
 
(Annahme: 
Hebesatz unverändert) 
 
 
 

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Beispiele - 



Quellenangaben: 
 
Broschüre „Die Grundsteuerreform in Bayern“,  
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat - 
Öffentlichkeitsarbeit, Rechtsstand Dezember 2021, 1. Auflage 2022 
 
Flyer „Grundsteuerreform in Bayern“,  
Bayerisches Landesamt für Steuern, März 2022 
 
Flyer „Checkliste Grundsteuererklärung für ein Wohngrundstück“ 
Bayerisches Landesamt für Steuern, Juli 2022 
 
Merkblatt „Was gehört zur Grundsteuererklärung?“ 
Bayerisches Landesamt für Steuern, Juni 2022 
 
Screenshots von der website „https://grundsteuer.bayern.de“ 
 
Eigene Berechnungsblätter des Verfassers 

„Grundsteuerreform 2022“ 
- Quellen - 



Neue Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2022 
 
(Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der Landeshauptstadt München) 
 
 
- Beschluss am 28.07.2022, Veröffentlichung im August 2022 
 
- insgesamt rd. 3.040 Bodenrichtwertzonen in München 
 
- deutliche Steigerungen gegenüber den BRW zum 31.12.2000 
 
- unterschiedliche Steigerungen in den verschiedenen Nutzungsarten 
 

„Exkurs: Bodenrichtwerte“ 
- zum 01.01.2022 - 



„Highlight“ ist wieder die Fußgängerzone: 
 

„Exkurs: Bodenrichtwerte“ 
- zum 01.01.2022 - 

BRW 
170.000/5,5M: 
 
170.000,- €/m² 
Grundstücksfläche 
bei WGFZ 5,5 
 
das entspricht 
rd. 31.000,- €/m² 
Geschossfläche 
(WGFZ 1,0) 
 
 
 



Unterschiedliche Steigerungen  
je nach den verschiedenen Nutzungsarten: 
 
„W“ Individuelles Wohnbaugebiet (EFH, kleine ETW-Anlagen, i.d.R. max. 2 VG)  
 Mittelwert 2022:  2.827,- €/m² bei WGFZ 0,6 
 Mittelwert 2020:  2.412,- €/m² bei WGFZ 0,6  i.Mittel + 16 % 
 
„M“ Geschossbaugebiet ( i.d.R. 3 und mehr Vollgeschosse)  
 Mittelwert 2022:  4.310,- €/m² bei WGFZ 1,0 
 Mittelwert 2020:  3.959,- €/m² bei WGFZ 1,0  i.Mittel +   9 % 
 
„MK“ Kerngebiet (überwiegend höherwertiges Gewerbe, teils auch mit Wohnnutzung)  
 Mittelwert 2022:  3.990,- €/m² bei WGFZ 1,0 
 Mittelwert 2020:  3.587,- €/m² bei WGFZ 1,0  i.Mittel + 12 % 
 

„Exkurs: Bodenrichtwerte“ 
- zum 01.01.2022 - 



Unterschiedliche Steigerungen  
je nach den verschiedenen Nutzungsarten: 
 
„G“ klassisches Gewerbe (Produktion, Handwerk, Großhandel)  
 Mittelwert 2022:    844,- €/m² bei WGFZ 1,0 
 Mittelwert 2020:    750,- €/m² bei WGFZ 1,0  i.Mittel +   8 % 
 
„hG“ höherwertiges Gewerbe (Büro, Handel, Verbrauchermarkt)  
 Mittelwert 2022:  2.628,- €/m² bei WGFZ 1,0 
 Mittelwert 2020:  2.297,- €/m² bei WGFZ 1,0  i.Mittel + 16 % 
 
„LW“ Landwirtschaftsflächen (ohne Kleingarten- und Waldflächen)  
 Mittelwert 2022:  37,- €/m²  
 Mittelwert 2020:  36,- €/m²          i.Mittel +  1 % 
 

„Exkurs: Bodenrichtwerte“ 
- zum 01.01.2022 - 



 
 

„Exkurs: Bodenrichtwerte“ 
- zum 01.01.2022 - 

Bezugsquelle: 
 
Geschäftsstelle des 
GAA München, 
Marsstr. 22, 80335 München 
gutachterausschuss@muenchen.de 
 
Bodenrichtwerte 
im Internet: 
www.bodenrichtwerte-muenchen.de 
 
Preise: 
 
Bodenrichtwert je Objekt   30,- € 
 
Bodenrichtwertkarte kplt. 650,- € 



Danke für Ihr Interesse ! 
 
  
 Herbert Schlatt 
  post@herbert-schlatt.de   
  www.herbert-schlatt.de 
 

Grundsteuerreform 2022 
 Bodenrichtwerte 2022 
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